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Wo stehen wir in der offentlichen Fiirsorge?

Der Versuch einer Standortbestimmung.

Von Dr. iur. Ruedi Keel, Departementssekretdr, St. Gallen. 2. Teil.

4. Weitere Wandlungen und Entwicklungen

Schon die bisherigen Ausfiihrungen vermdgen darzutun, dass das System der Fiir-
sorge nicht ein statisches ist, sondern einem sozusagen stindigen Gesinnungs-
wandel und Institutionenwechsel unterworfen bleibt. Auf einige charakteristische
Verdnderungen in den letzten Jahrzehnten sei im folgenden hingewiesen: (‘

4.1 Ubergang vom Heimatprinzip zum Wohnortsprinzip

Historisch geht das Heimatprinzip im schweizerischen Fiirsorgewesen auf einen
Tagsatzungsbeschluss von 1551 zuriick, wonach jeder Ort verpflichtet wurde, sei-
ne Armen selbst zu unterhalten und sie nicht betteln zu lassen. Die Heimatgemein-
de galt seit jener Zeit als letzter Zufluchtsort des Schweizers.

Seit dem Ersten und vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg hat aber mehr und
mehr das Wohnortsprinzip Eingang im Fiirsorgerecht gefunden, d.h. nicht mehr
der Heimatort, sondern der Wohnort ist fiir die 6ffentliche Fiirsorge am einzelnen
Bediirftigen zustindig und trigt die Hauptlast.

Verstiarkt wurde dieser Wandel nicht zuletzt dadurch, dass die herkdmmlichen
Biirgerheime in Altersheime mit voll zahlenden Pensiondren umgebaut oder durch
solche ersetzt wurden, eine Entwicklung, die entscheidend durch die AHV-Gesetz-
gebung von 1948 und die seitherigen Revisionen mdglich geworden ist.

Die Revision der Art. 45 und 48 der Bundesverfassung im Jahre 1975 haben
den Niederlassungsentzug aus armenrechtlichen Griinden und die zwangsweise
Riickschiebung in die Heimatgemeinde ausgemerzt. Damit ist gesamtschweize- {
risch das Wohnortsprinzip in der 6ffentlichen Fiirsorge durchgesetzt worden. Das
Bundesgesetz iiber die Zustdndigkeit fiir die Unterstiitzung Bediirftiger von 1977
hilt immerhin die Riickerstattungspflicht des Heimatkantons fiir Unterstiitzungs-
auslagen noch in geringem Umfang aufrecht. '

-

4.2 Ablosung der ehrenamtlichen Wohltdtigkeit durch entléhnte Fiirsorgetdtigkeit
und Sozialarbeit

Noch im letzten Jahrhundert wurde Fiirsorge meist von wohltétig gesinnten Mén-
nern und Frauen weitgehend spontan und freiwillig sowie ehrenamtlich betrieben.
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Je mehr die Fiirsorge als 6ffentliche Aufgabe und damit als Angelegenheit der Ge-
meinde und des Staates erkannt wurde, desto mehr wurden mit fiirsorgerischer
Téatigkeit Beamte und Offentliche Angestellte beauftragt. Die Fiirsorgebehérden
der Gemeinden stellten Fiirsorgesekretdre, Fiirsorgerinnen und Heimleiter an, die
sie zu besolden hatten. Der Staat organisierte Spezialfiirsorgestellen wie Jugend-
amter, Sozialberatungsstellen usw. Auch wenn noch einzelne Téatigkeiten im Ne-
benamt und mit verhéltnismiéssig geringen Entschiddigungen ausgeiibt wurden, so
belasteten die Personalkosten doch zunehmend die Fursorgerechnungen der of-
fentlichen Korperschaften.

Mehr und mehr stellten auch gememnutmge Institutionen das Begehren, vom
Staat einen Beitrag an ihre Auslagen fiir die Fiirsorgetitigkeit zu erhalten (z.B.
Subventionierung der Kinder- und Jugendhilfe, der Stiftung fiir das Alter, der Stif-
tung Pro Infirmis usw.). Grund dafiir waren auch hier vor allem die steigenden
Personalkosten.

Das Berufsbild des Fiirsorgers wurde inzwischen verfeinert. Die Entwicklung
der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts ging dahin, eigens ausgebildete Sozialar-
beiter fiir Fiirsorgeaufgaben einzusetzen. Das bedeutet einerseits fachkundige Fiir-
sorgearbeit, die aber entsprechende Kosten zur Folge hat; anderseits besteht noch
ausgeprigter die Gefahr, dass die freiwillige, oft dilettantische, aber dennoch
wirksame mitmenschliche Helfertdtigkeit auf die beruflichen Sozialarbeiter abge-
schoben wird und damit verlorengeht oder vergessen wird.

4.3 Trend zur Spezialisierung und Gesamtheitsaspekt

Neben der Tendenz, Fiirsorge mehr und mehr durch ausgebildete und vollamtli-
che Sozialarbeiter ausiiben zu lassen, zeigte sich in den letzten Jahren ein Trend,
besondere Notlagen je nach eigenen Methoden und Gesetzen zu behandeln. Die
allgemeine Fiirsorge wurde teilweise, und zwar mit sachlicher Begriindung, auf-
gesplittert in Spezialfiirsorgebereiche, z. B. Jungendfiirsorge, Altersfiirsorge, Be-
hindertenfiirsorge, Alkoholfiirsorge, Arbeitslosenfiirsorge, Krankenfiirsorge usw.
Fiir einzelne dieser Bereiche wurde eine Spezialgesetzgebung geschaffen. Auch
Heime wurden spezialisiert; man denke etwa an die Differenzierung in Wohnhei-
me, Schulheime, Beobachtungsstationen, Ambulatorien, Justizheime, Altersheime,
Pflegeheime und weitere Spezialisierungen nach filirsorgerischen, erzieherischen,
medizinischen und strafrechtlichen Gesichtspunkten. Es gibt zahlreiche Beispiele
von Aufgaben, die noch in den dreissiger Jahren als Fiirsorgeanliegen erkannt und
angepackt wurden und die inzwischen zu Aufgaben der Gesundheitspflege, der
Erziehungshilfe oder des strafrechtlichen Massnahmevollzugs geworden sind (wie
umgekehrt polizeilich verstandene Massnahmen in die Fiirsorge zuriickgefiihrt
wurden). Auch das Fiirsorgepersonal spezialisierte sich, was die gliickliche Folge
hatte, dass der Einzelfall gezielter und sachkundiger behandelt werden konnte.
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Die Gefahr der Spezialisierung aber liegt einerseits darin, dass der Bediirftige
nur noch in seiner speziellen Not gesehen und aus seinem Netz der mitmenschli-
chen Beziehungen sozusagen herausgeldst wird, anderseits darin, dass der ortliche
Einzugsbereich einer Fiirsorgeinstitution wichst, je weiter die Spezialisierung ge-
trieben wird. Das hat zur Folge, dass diese Spezialfiirsorge organisatorisch und
meist auch finanziell von einer einzelnen Gemeinde, ja von einzelnen Kantonen
nicht mehr verkraftet werden kann. Das ist wohl auch der Grund, weshalb der
Staat (Kanton und Bund) schon friih begonnen hat, Spezialfiirsorge beratend und
finanziell mitzutragen.

Es zeigt sich in jiingster Zeit deutllch eine Gegentendenz, nimlich das Bediirf-
nis, die Zweige der Spezialfiirsorge wieder zusammenzufassen und zu koordinie-
ren, d.h. unter einen Hut zu bringen (z. B. im Trend zu umfassenden «Sozialhilfe-
gesetzen», im Einbezug der Familien oder weiterer Bezugspersonen in die Fiirsor-
gearbeit, im Schaffen von Mehrzweckfiirsorgestellen usw.).

4.4 Verlagerung von der materiellen Unterstiitzung zur Beratung und Betreuung

Wurde Fiirsorge bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vornehmlich in der finanziel-
len Unterstiitzung, allenfalls noch im Verschaffen einer Unterkunft oder einer Er-
werbstidtigkeit gesehen, so reifte seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Erkennt-
nis, dass Armut und Not nur behoben werden kdnnen, wenn ihre Ursachen er-
kannt und in den Griff genommen werden. Dazu kommt das Prinzip der «Hilfe
zur Selbsthilfe», d.h. das Bestreben, vorhandene positive Anlagen auszuniitzen,
den Bediirftigen anzuleiten, sich selbst um eine Verbesserung seiner Lage zu be-
miithen und ihm dazu die notige Hilfe zu leisten. Die Einsicht, dass trotz guter
Wirtschaftslage in der Hochkonjunktur weiterhin Not entstand, vor allem wegen
der Hilflosigkeit, Angst und geistiger Verwirrung, hat dazu beigetragen, dass Fiir-
sorge nicht nur als materielle, sondern noch mehr als geistige Hilfe verstanden
wird. Diese Erkenntnisse und diese Bestrebungen haben sich nicht nur in der Pra-
xis, sondern auch in der Gesetzgebung deutlich niedergeschlagen. Sie wurden
konsequent fortgesetzt im Konzept der sozialpsychiatrischen Beratungsstellen der
siebziger Jahre.

5. Die Entwicklung der Heime

Ein deutlicher Wandel zeigt sich auch im Bereich der sogenannten geschlossenen
Fiirsorge, bei den Heimen. Diese dienten seit jeher dazu, bestimmte Kategorien
von Fiirsorgebediirftigen aus ihrer gewohnten Umgebung herauszulésen und in ei-
ner gesonderten Gemeinschaft zu betreuen. '
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5.1 Von der Versorgungsanstalt zu einem Ort der Geborgenheit

Die Heime des 19. Jahrhunderts waren regelmaéssig als «Erziehungs- und Versor-
gungsanstalten» konzipiert. Sie entsprangen bald einer charitativ-religiosen, bald
einer humanitir-philantropischen Zielsetzung. Mit oft bescheidensten Mitteln und
«um Gottes Lohn» haben vorwiegend kirchliche oder private gemeinniitzige Krei-
se mit der Griindung und Fiihrung solcher Heime eine fiir ihre Zeit bewunderns-
werte Leistung erbracht. Man kann heute iiber einzelne dieser Heime den Kopf
schiitteln, damals bedeuteten sie einen echten Fortschritt und eine wirkliche Hilfe.

Um die Jahrhundertwende begann man, der Heimerziehung und der Heimor-
ganisation vermehrt sozialpddagogische und gruppenpsychologische Richtlinien
zugrunde zu legen. Im Gefolge dieser theoretischen und wissenschaftlichen Unter-
mauerung wurden die Einrichtungen und die Fithrung der Heime schrittweise ver-

(@ bessert, familidrer und «heimeliger» gestaltet. Ein Beispiel dafiir ist das Iddaheim
" in Liitisburg (SG), das bereits 1925, also 20 Jahre vor dem Pestalozzidorf in Tro-
gen, die Idee des Kinderdorfes mit Familiengruppen zu verwirklichen begann.

Es blieb der sozialkritischen Bewegung der sechziger Jahre vorbehalten, in ei-
ner organisierten « Heimkampagne» nicht nur echte Mingel und Missstinde, die
unstreitig noch immer vorhanden waren, aufzudecken, sondern die Heime und
Anstalten als solche insgesamt anzugreifen und zu diffamieren. Das hat neben an-
deren Griinden dazu gefiihrt, dass das Angebot an Heimplitzen insbesondere in
Kinderheimen spiirbar abnahm.

Einer dieser anderen Griinde war die Pflegekinderbewegung der frithen finfzi-
ger Jahre. Sich hdufende Pflegekinderskandale fithrten zu einlédsslicheren kanto-
nalen Regelungen und besserer Uberwachung der Pflegekinderunterbringung. In
der Folge wurden vermehrt Kinder, die nicht durch ihre Eltern betreut werden
konnten, in Familien und nur noch ausnahmsweise in Kinderheimen plaziert.

Da aber nach wie vor ein Bedarf an Heimplédtzen vorhanden, bei den Betagten-
heimen infolge der steigenden Lebenserwartung, der Uberalterung und der
schwindenden Bereitschaft, betagte Angehorige daheim zu behalten, sogar im
Steigen begriffen war, wurden zahlreiche Um- und Neubauten von Heimen in An-

( ‘ griff genommen und gelegentlich iiber den Notbedarf hinaus recht kostspielig aus-

| gefiihrt. Man wollte sich keiner neuen Kritik mehr aussetzen. So-darf man unseren

Heimen allgemein, mit ganz wenigen Ausnahmen, zugestehen, dass sie, was Ein-
richtung und Ausstattung betrifft, wirkliche Horte der Geborgenheit sind.

5.2 Steigende Heimkosten und Heimdefizite

Die bessere Ausstattung der Heime, die Tatsache, dass zunehmend schwerer und
sorgfaltiger zu betreuende Insassen Aufnahme fanden, die allgemeine Teuerung
der Hochkonjunkturjahre und insbesondere die steigenden Personalausgaben lies-
sen die Heimkosten seit den sechziger Jahren allgemein sprunghaft ansteigen. Ins-
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besondere dort, wo die Nachfrage nach Heimplétzen zuriickging, 6ffnete sich sehr
rasch die Kostenschere: Steigende Ausgaben, sinkende Einnahmen. Die Pensions-
preise mussten angehoben werden. Im iibrigen hatte die Kostensteigerung bei den
Betagtenheimen nicht allzu schwere Folgen. Die verschiedenen AHV-Revisionen
mit den Rentenanpassungen sowie die Ergidnzungsleistungen und kantonale Al-
tersbeihilfen erméglichten in der Regel den einzelnen Insassen, die Kosten fiir ei-
nen Altersheim- und sogar fiir einen Pflegeheim-Aufenthalt selbst aufzubringen.
Bei den Behindertenheimen schuf die Bundesgesetzgebung iiber die Invalidenver-
sicherung seit 1960 Moglichkeiten der Defizitdeckung.

Eine schwierige Lage entstand bei den Kinderheimen, sofern sie nicht als Son-
derschulheime an der vorteilhaften Losung der IV teilhatten oder als sogenannte
Justizheime in den Genuss staatlicher Beitrdge unter dem Titel Straf- und Mass-
nahmenvollzug kamen. Wo es um die Heimunterbringung von Kindern anstelle
von Aufenthalten in einer Familie ging (sog. Wohlfahrtsheime), war sehr oft von
den Eltern die von Gesetzes wegen geschuldete Deckung des Lebensunterhaltes
nicht erhéltlich zu machen. Kam ein solcher Fall an die 6ffentliche Fiirsorge, so
suchten die Behdrden vielfach billigere Losungen. Deshalb wurde von Versorgern
und von Heimen o6fters aus Furcht vor einer fiir das Kind schiddlichen Umplazie-
rung das Einholen einer Kostengutsprache unterlassen.

Hier liegt eine der Ursachen fiir die Kinderheimdefizite, welche von den west-
schweizerischen Kantone in einem Konkordat kurzerhand unter den Wohnsitz-
kantonen der versorgten Kinder aufgeteilt wurden. Die nordwestschweizerischen
und die nordostschweizerischen Kantone folgten zégernd mit Verhandlungen um
eine tragbare Losung.

6. Die Konstanten

Nach diesem Uberblick iiber Wandlungen und Entwicklungstendenzen in der 6f-
fentlichen Fiirsorge seien einige Konstanten formuliert, die meines Erachtens fiir
den weiteren Ausbau des Fiirsorgerechts massgebend bleiben miissen:

6.1 Die offentliche Fiirsorge hat grundsétzlich jedermann das, was er zu einem
menschenwiirdigen Leben braucht, zur Verfiigung zu stellen, soweit er selbst oder
der unmittelbar Sorgepflichtige es nicht beschaffen kénnen.

Offentliche Fiirsorge ist aber eingebunden in ein System der Sozialhilfe, an
dem nicht nur Bund, Kanton und Gemeinden, sondern auch Familie und sponta-
ne Helfer, Kirchen und private gemeinniitzige Institutionen teilnehmen.

6.2 Deshalb ist die Subsidiaritiat der 6ffentlichen Fiirsorge als Grundsatz hoch-
zuhalten. Bevor die 6ffentliche Hand hilft, sollen andere Mdoglichkeiten der Hilfe
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ausgeschopft sein. Mit anderen Worten, was mit eigenen Kriiften in der Familie
oder durch private Hilfe geleistet werden kann, darf nicht der 6ffentlichen Fiirsor-
ge Uberbunden werden. Das bedeutet u.a., dass die Moglichkeiten der Selbstfinan-
zierung, der Riickerstattung und der Verwandtenunterstiitzung — im Rahmen des
Zumutbaren — auszuschopfen sind.

Ferner heisst Subsidiaritit, dass das, was die Gemeinden leisten kénnen, nicht
dem Staat belastet werden darf. In diese Subsidiaritidts-Hierarchie gehérte auch
die Fiirsorgetitigkeit des Bundes: Was die Kantone zu leisten vermégen und tat-
sdchlich tun, sollte nicht vom Bund beansprucht werden.

6.3 Damit ist auch angedeutet, dass die eigentliche Fiirsorgetitigkeit Aufgabe je-

ner Menschen und Institutionen ist, die dem Bediirftigen am nédchsten stehen. Im

Bereich der 6ffentlichen Fiirsorge heisst das, dass die Hilfe in erster Linie in der
(‘Jememde zu leisten ist.

Aufgabe des Staates ist es, dafiir zu sorgen, dass die Fiirsorgetitigkeit allen Be-
diirftigen etwa in gleichem Umfang zugewendet wird; d.h. der Staat hat eine Aus-
gleichsfunktion. Seine Mittel sind der Erlass gesetzlicher Bestimmungen, der
Rechtsschutz sowie die Mitfinanzierung, d. h. die Ausrichtung von Staatsbeitragen
an schwichere Triger der Fiirsorge sowie fiir Fiirsorgeaufgaben, welche die Trag-
fahigkeit einzelner Gemeinden zu {ibersteigen drohen.

Sodann kann es ein Gebot staatlicher Klugheit sein, durch Unterstiitzung pri-
vater Institutionen oder der Gemeinden diese in die Lage zu versetzen, eine bis
dahin geleistete Hilfe aufrecht zu erhalten. Wenn namlich private Institutionen
aufgeben oder wenn eine Gemeinde auf einen billigeren Ausweg verfillt, weil die
staatliche Hilfe ausbleibt, kann das zur Folge haben, dass der Staat letztlich viel
mehr aufwenden muss, weil nicht rechtzeitig und nicht sachgemadss Fiirsorge gelei-
stet worden ist.

6.4 In diesem Zusammenhang zeigt sich eine Problematik der 6ffentlichen Fiir-
sorge. Sie steht immer irgendwie in einem Dilemma. Einerseits muss sie bestrebt
.‘sein, die finanziellen Mittel den Bediirftigen gleichmaissig, nach objektiven Mass-
“stdben zuzuwenden, anderseits muss sie feststellen, dass die Notwendigkeit der
Hilfe bei weitem nicht in jedem Einzelfall die gleiche ist; d.h. es braucht nicht je-
desmal das Gleiche, um «Not zu wenden». Eine dffentliche Leistung, die gesetz-
lich vorgeschrieben wird, ist aber unter den im Gesetz vorgesehenen Kriterien zu
leisten, auch wenn sie im Einzelfall unnotig erscheint. Das Prinzip der Rechts-
gleichheit geht vor. Private Fiirsorge ist diesbeziiglich beweglicher und flexibler.

6.5 Menschlichkeit und Wirksamkeit jeder Fiirsorge hingen nicht so sehr von
Geboten, Richtlinien und Bestimmungen ab als vielmehr von den Menschen, wel-
che die Vorschriften handhaben. Entscheidend ist das Mitleid, d.h. die Fahlgkelt
die Not des Bediirftigen zu erfassen und «mitzuleiden».
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Das ist eine banale Feststellung. Sie stellt nicht die Notwendigkeit der Verbes-
serung gesetzlicher Bestimmungen in Abrede, muss aber all jenen in Erinnerung
gerufen werden, die glauben, mit einer Gesetzesrevision allein sei schon die 6f-
fentliche Fiirsorge ins Lot gebracht. Anderseits ist diese Feststellung stindiger An-
ruf und Mahnung an alle, die in der Fiirsorge tétig sind.

6.6 Jede Fiirsorge, auch die offentliche, hat die Hilfe zur Selbsthilfe anzustreben.
Mit anderen Worten, sie hat dann ihr Ziel erreicht, wenn der Betreute wieder auf.
eigenen Fiissen stehen kann. In diesem Sinn hat 6ffentliche Fiirsorge natiirlich
auch eine vorbeugende Funktion. Wenn sie rechtzeitig, gezielt und sachgerecht er-
folgt, kann sie die Verschirfung einer Notlage verhindern. Dass iiberhaupt keine
Notlage entsteht, ist nicht Aufgabe der Fiirsorge, sondern der Sozialpolitik.

LITERATUR

Die Praxis der Fiirsorge im ausgebauten Sozial-
staat — Tendenzen und Zielsetzungen, Neuer-
scheinung im Fachschriftenverlag der Schwei-
zerischen Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge,
Bern 1981.

In dieser Broschiire sind neben den am tradi-
tionellen Weggiskurs vom September 1980 ge-
haltenen Vortridgen auch der in den Gruppen
diskutierte Fall sowie einige Stimmungsberich-
te von Gruppenleitern iiber die Arbeit in den
Diskussionsgruppen enthalten.

Ferner ist darin auch das Referat des Prisi-
denten der Schweizerischen Konferenz fiir 6f-
fentliche Fiirsorge anldsslich der Feier zum
75jahrigen Bestehen der Konferenz in Luzern
abgedruckt.

Der Verkaufspreis pro Exemplar dieser
Broschiire betrdgt Fr. 7.—. Bestellungen nimmt
das Aktuariat der Konferenz, Predigergasse 5,
3000 Bern 7, entgegen. R. W.

64

Das neue Kindes- und Adoptionsrecht Bericht

iiber das LAKO-Seminar vom Juni 1980 m
Bern.

Aus dem Inhalt: — Zwei Jahre neues Kindes-
recht. Prof. Dr. C. Hegnauer und Prof. Dr.
V. Lenoir-Degoumois . (
- — Die_Adoption — Das Gesetz und seine
Anwendung. Prof. Dr. C. Hegnauer
— Zur Praxis der Adoption. Marcel Perrin
— Die Geltendmachung von Unterhaltsan-
spriichen _im _Ausland. Dokumentation {iiber
verschiedene Abkommen. Begriffsklirungen.
Der Preis dieses Berichtes bestimmt sich
nach der Auflage
Bestellungen sind zu richten an: Schweiz.
Landeskonferenz fiir Sozialwesen (LAKO),
Postfach, 8039 Ziirich, Tel. 01/201-17 35
S. Schibler




	Wo stehen wir in der öffentlichen Fürsorge?

